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Betreff: 
 
Berufung von beratenden und stellvertretenden beratenden Mitgliedern für den 
Schulausschuß 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Sankt Augustin beruft gem. § 12 Schulverwaltungsgesetz (SchVG) für 
die Evangelische Kirche Herrn Hans-Jürgen Rickes als beratendes Mitglied. 
 
Für die Hauptschulen wird Herr Gerd-Henrich Bermpohl als stellvertretendes beratendes 
Mitglied benannt. 
 
 
Problembeschreibung/Begründung: 
 
Am 13.04.2000 wurde durch den Landtag beschlossen, § 12 SchVG insofern zu ändern, 
als Absatz 2 die Sätze 2 und 3 folgende Fassung erhalten und folgender Satz 4 angefügt 
wird: 
 
„Je ein von der katholischen und evangelischen Kirche benannter Geistlicher oder anderer 
Vertreter ist als ständiges Mitglied mit beratender Stimme zu berufen. Außerdem können 
Vertreter der Schulen zur ständigen Beratung berufen werden. Die vorstehenden 
Bestimmungen finden auch auf kreisangehörige Gemeinden Anwendung, sofern sie, ohne 
hierzu nach Absatz 1 verpflichtet zu sein, einen Schulausschuß bilden.“ 
 
In der Ratssitzung am 13.12.2000 wurden Vertreter der Kirchen und der Schulen in den 
Schulausschuß berufen. 
 
Von der evangelischen Kirche war allerdings noch kein Stellvertreter für das beratende 
Mitglied benannt worden. Somit war bisher diese Position unbesetzt. 
 



Seite 2 von Drucksachen Nr.: 01/358 

Nunmehr wurde von der evangelischen Kirche Herr Hans-Jürgen Rickes, Weißdornweg 
13, 53757 Sankt Augustin, als beratendes Mitglied benannt. Das bisherige beratende 
Mitglied, Herr Martin Heimbucher, soll ab sofort die Stellvertretung übernehmen. 
 
Hinsichtlich der Hauptschulen hat das bisherige beratende Mitglied, Herr Maas, sein 
Mandat zurückgegeben. 
Daher soll das bisherige stellvertretende beratende Mitglied, Herr Georg Schlienkamp, als 
beratendes Mitglied nachrücken. Als stellvertretendes beratendes Mitglied für die 
Hauptschulen soll Herr Gerd-Henrich Bermpohl, Am Waltersgarten 3, 53721 Siegbrug, in 
den Schulausschuß berufen werden. 
 
 
In Vertretung: 
 
 
Konrad Seigfried 
Beigeordneter 
 
 
 
Die Maßnahme 
 hat finanzielle Auswirkungen 
 x hat keine finanziellen Auswirkungen 
 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf  DM. 
 Sie stehen im   Verw. Haushalt  Vermög. Haushalt unter der Haushaltsstelle  
 zur Verfügung. 
 Der Haushaltsansatz reicht nicht aus. Die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger 

Ausgaben ist erforderlich. 
 Für die Finanzierung wurden bereits veranschlagt  DM, insgesamt sind  DM 

bereitzustellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr  DM. 
 
 
 


